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Allgemeine Chronik

Aussenpolitik

Beziehungen zur EU

Im Mai 2021 reichte die WAK-NR eine Motion ein, welche die Schweizer Beteiligung am
Grenzausgleichssystem der EU thematisierte. Darin fordete sie vom Bundesrat, dass
sich die Schweiz am neuen CO2-Grenzausgleichssystem der EU beteiligen und zugleich
dafür sorgen soll, dass damit ein «wesentlicher Beitrag zur Erreichung der Klimaziele»
geleistet werde. Darüber hinaus dürften Unternehmen in der Schweiz durch ein solches
System im internationalen Wettbewerb nicht benachteiligt werden. Eine Minderheit
Martullo-Blocher (svp, GR) beantragte die Ablehnung der Motion. 
In der Sommersession 2021 reichte Nationalrat Aeschi (svp, ZG) – ebenfalls Mitglied der
Kommissionsminderheit – einen Ordnunganstrag ein, um die Motion noch in der
gleichen Session in den Rat zu bringen. Gegen dieses Vorhaben setzte sich Tiana
Angelina Moser (glp, ZH) ein, da die WAK-NR die Motion bis anhin stets parallel zum
Bundesratsgeschäft über die Abschaffung der Industriezölle (BRG 19.076) behandelt
habe und dieses erst für die Herbstsession 2021 traktandiert worden sei. Der
Nationalrat lehnte den Ordnungsantrag daraufhin mit 108 zu 75 Stimmen (bei 3
Enthaltungen) ab, womit das Geschäft voraussichtlich in der Herbstsession 2021 vor den
Nationalrat gelangt. 1

MOTION
DATUM: 31.05.2021
AMANDO AMMANN

Im August 2021 brachte der Bundesrat mit der vorgeschlagenen Anpassung der
Bundesbeschlüsse über den zweiten Schweizer Beitrag an ausgewählte EU-
Mitgliedstaaten Bewegung in die Diskussionen um den seit 2019 eingefrorenen Beitrag
in Höhe von CHF 1302 Mio. (inklusive CHF 65 Mio. Eigenaufwand der Bundesverwaltung).
Nach der Aberkennung der Börsenäquivalenz durch die EU hatten sich die beiden Räte
dafür ausgesprochen, die Auszahlung des Beitrags zu blockieren, bis vonseiten der EU
keine diskriminierenden Massnahmen mehr in Kraft seien. In seiner Botschaft liess der
Bundesrat jedoch verlauten, dass man nach dem Abbruch der Verhandlungen über das
institutionelle Rahmenabkommen den bilateralen Weg fortführen und daher den
Schweizer Beitrag «ohne europapolitische Bedingungen» freigeben wolle. Die Freigabe
würde auch beweisen, dass die Schweiz eine verlässliche Partnerin bleibe, erklärte der
Bundesrat. Dafür müsse das Parlament die Bundesbeschlüsse zu den Rahmenkrediten
Kohäsion (CHF 1047 Mio.) und Migration (CHF 190 Mio.) möglichst bald – vorzugsweise
noch in der Herbstsession 2021 – freigeben. Der Bundesrat wolle durch diesen Schritt
den Beziehungen zur EU neue Impulse verleihen und Fortschritte in weiteren Dossiers
ermöglichen, beispielsweise bei der Weiterführung der Assoziierung an das
Forschungsprogramm Horizon Europe. Zudem sei eine rasche Freigabe des
Rahmenkredits wichtig, weil dessen gesetzliche Grundlage bis Ende 2024 befristet sei.
Basierend auf den Erfahrungen des ersten Beitrags schätzte der Bundesrat, dass die
Verpflichtung der Mittel ungefähr drei Jahre brauche, weshalb eine spätere Freigabe
die Vollständigkeit der Verpflichtung bedrohe. Für die Umsetzung der Auszahlung plane
man zudem ein MoU zu vereinbaren, um eine Grundlage für den Abschluss der
bilateralen Umsetzungsabkommen mit den Empfängerstaaten zu schaffen.
Die AZ gab tags darauf zu bedenken, dass der Zeitplan des Bundesrats illusorisch sei, da
sich der Ständerat erst am letzten Sessionstag mit dem Geschäft auseinandersetze,
weshalb es erst in der Wintersession in den Nationalrat gelangen könne. Zahlreiche
Parlamentarier und Parlamentarierinnen äusserten sich gegenüber den Medien zwar
wohlwollend zu den Plänen des Bundesrats, zeigten gegenüber dem zeitlichen Drängen
jedoch wenig Verständnis. Ständerat Würth (mitte, SG) meinte, dass eine Abweichung
von der Verfahrensordnung vom Bundesrat begründet werden müsse. Auch
Ständeratspräsident Kuprecht (svp, SZ) teilte mit, dass das Ständeratsbüro ein
dringliches Verfahren für unnötig erachte. Ähnlich klang es vonseiten der Mitte, bei der
Parteipräsident Pfister (mitte, ZG) den Entscheid der EU-Kommission zur zukünftigen
Schweiz-Politik abwarten wollte, wie die NZZ berichtete. Die FDP-Fraktion unterstützte
zwar die Absichten des Bundesrats, liess jedoch auch Kritik an dessen Kurs anklingen.
Nationalrat Portmann (fdp, ZH) verlangte Vorschläge für das weitere Vorgehen zur
Entspannung der Beziehung Schweiz-EU. Auch sein Parteikollege Damian Müller (fdp,
LU) erwartete, dass der Bundesrat zuerst aufzeige, welche Ziele mit der EU angestrebt
werden und wie eine Gesamtstrategie aussehen solle. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.08.2021
AMANDO AMMANN
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Erst Anfang September 2021 und damit kurz vor Beginn der Herbstsession
veröffentlichte der Bundesrat seine Stellungnahme zur Motion der WAK-NR bezüglich
der Schweizer Beteiligung am Grenzausgleichssystem der EU. Diese forderte nicht nur
die Partizipation am CO2-Grenzausgleichssystem der EU, sondern auch die Garantie,
dass Schweizer Unternehmen durch die Teilnahme am internationalen Wettbewerb
nicht benachteiligt würden. Durch das Grenzausgleichssystem versucht die EU, ihre
CO2-Emissionen bis 2030 um 55 Prozent gegenüber dem Stand von 1990 zu verringern.
Das Ausgleichssystem soll die Verlagerung von CO2-Emissionen in Nicht-EU-Länder
verhindern. Importeure müssen für ausserhalb des EU-Raums produzierte Waren
Zertifikate kaufen, die dem CO2-Preis entsprechen, der gezahlt worden wäre, wenn die
Waren nach der in der EU geltenden Preisordnung für CO2-Emissionen produziert
worden wären. Können Nicht-EU-Produzenten nachweisen, dass sie bereits eine CO2-
Abgabe bezahlt haben, so kann der EU-Importeur sich die entsprechenden Kosten
anrechnen lassen. 
Der Bundesrat befürwortete die Prüfung aller Handlungsoptionen, da sich das
Ausgleichssystem aufgrund der engen wirtschaftlichen Beziehungen und der
verknüpften Emissionshandelssysteme auch auf die Schweiz auswirken werde. Zur
Erfüllung des inhaltlich verwandten Postulats der APK-NR (Po. 20.3933) sei bereits eine
interdepartementale Arbeitsgruppe eingerichtet worden. Zudem befinde sich der
Bundesrat seit Frühling 2021 im Austausch mit der Europäischen Kommission und
werde diesen Prozess Ende 2022 abschliessen. Aufgrund der noch laufenden Arbeiten
sei die Motion jedoch verfrüht, unter anderem auch weil die genaue Umsetzung des EU-
Ausgleichssystems und die Teilnahmebedingungen für Drittstaaten noch nicht geklärt
seien, so der Bundesrat. Aus diesem Grund beantragte er die Ablehnung der Motion. 

Knapp zwei Wochen später gelangte das Geschäft bereits in den Nationalrat, wo
Kommissionssprecher Beat Walti (fdp, ZH) die Motivation der Kommission für die
Motion erklärte: Im Rahmen der Beratung über die Abschaffung der Industriezölle im
Zolltarifgesetz habe eine Sistierung gedroht, bis man ersatzweise eine CO2-
Grenzabgabe einführt. Da diese Geschäfte jedoch keinen Sachzusammenhang
aufwiesen, habe man auf eine Verknüpfung verzichtet und stattdessen die vorliegende
Motion eingereicht. Da Schweizer Unternehmen ohnehin von diesem EU-System
betroffen sein dürften, müsse man sich frühzeitig vorbereiten, um
Wettbewerbsnachteile zu vermeiden, erklärte Walti. Eine Kommissionsminderheit
Martullo (svp, GR) setzte sich ganz im Sinne des Bundesrates gegen die Motion ein.
Nationalrätin Martullo argumentierte, der Grenzausgleich verstosse gegen das Pariser
Klimaabkommen und gegen WTO-Regeln und stiesse daher bei vielen Ländern auf
Ablehnung. Sie warnte vor einer Abwanderung der Industrie und einer Verteuerung von
Konsumgütern und lehnte daher das «Bürokratiemonster» ab. Bundesrat Parmelin
beonte, dass der Bundesrat alle Optionen prüfen werde, wobei die Teilnahme am EU-
System nur eine von vielen sei. Produkte der EFTA-Staaten würden vom System
ausgenommen und die Beteiligung von Drittstaaten sei bisher auch gar nicht
vorgesehen. Für weitere Schritte sei es noch zu früh, weshalb man die Motion ablehne.
Die grosse Kammer liess sich von den Gegenargumenten jedoch nicht überzeugen und
nahm die Motion mit 113 zu 69 Stimmen (bei 1 Enthaltung) deutlich an. 3

MOTION
DATUM: 15.09.2021
AMANDO AMMANN

Beziehungen zu internationalen Organisationen

Lors de la session parlementaire d'été 2016, le Conseil des Etats et le Conseil national
ont tous deux pris acte du rapport 2015 de la délégation suisse auprès de l'Assemblée
parlementaire de l'OTAN. Tel qu'exposé par Alex Kuprecht (udc, SZ) devant la chambre
des cantons, durant l'année écoulée, la délégation s'est notamment concentrée sur
l'évolution de la crise ukrainienne à la suite de l'annexion de la Crimée par la Russie, sur
les conflits en Syrie, en Irak et en Libye, ainsi que sur l'expansion et le développement
de l'organisation terroriste "Etat islamique". Le compte-rendu n'a suscité aucun
commentaire. 4

BERICHT
DATUM: 15.06.2016
AUDREY BOVEY
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Aussenwirtschaftspolitik

In der Sommersession 2022 beriet der Ständerat eine Motion Portmann (fdp, ZH), die
für ökologische Kompensation beim Freihandel warb. Die WAK-SR hatte die Motion in
der Kommissionssitzung vom 9. Mai 2022 beraten und diese ihrem Rat nach
Stichentscheid ihres Präsidenten Alex Kuprecht (svp, SZ) zur Ablehnung beantragt. Trotz
der knappen Entscheidung in der Kommission wurde kein Minderheitsantrag auf
Annahme der Motion gestellt. In ihrem Kommissionsbericht erklärte die Kommission,
dass man zwar Handlungsbedarf gesehen habe, auf Bundesebene aber keine neuen
Instrumente zur Förderung des Verkaufs von regionalen und nachhaltig produzierten
Produkten schaffen, sondern stattdessen auf den bestehenden Instrumenten aufbauen
wolle. Die Kommission erachtete vor allem regionale Initiativen als besonders
unterstützenswert. Aus diesem Grund habe sie einstimmig ein Kommissionspostulat
(Po. 22.3407) verabschiedet, welches den Bundesrat damit beauftrage zu prüfen,
inwiefern die bestehenden Instrumente zur Stärkung der Marktposition von Schweizer
Produkten gegenüber importierten Lebensmitteln weiterentwickelt werden könnten. 
Kommissionssprecher Kuprecht empfahl dem Rat im Namen der WAK-SR, die Motion
abzulehnen und dafür das Postulat anzunehmen. Der anwesende Bundesrat Parmelin
befürwortete zwar die Stossrichtung von Portmanns Motion, empfahl aber ebenfalls
deren Ablehnung und zwar gleich aus mehreren Gründen: Nicht nur existierten bereits
diverse Instrumente, die zur Erreichung des Motionsanliegens genutzt werden könnten;
die in der Motion genannten Ideen könnten darüber hinaus auch bei einer Ablehnung
des Vorstosses geprüft werden. Schliesslich zeigte sich Parmelin nicht mit Portmanns
Argumentation einverstanden, dass sich von der Länge des Transportweges direkt eine
Aussage über die Nachhaltigkeit eines Produkts ableiten liesse. Er begrüsste hingegen
das Kommissionspostulat der WAK-SR, da dieses im Rahmen der Weiterentwicklung der
Agrarpolitik berücksichtigt werden könne. Die kleine Kammer folgte diesen
Empfehlungen, lehnte die Motion stillschweigend ab und nahm das Postulat an. 5

MOTION
DATUM: 14.06.2022
AMANDO AMMANN

1) AB NR, 2021, S. 892 f.; Mo. 21.3602
2) BBl, 2021 1921; LT, 6.8.21; AZ, Lib, NZZ, TA, 12.8.21
3) AB NR, 2021, S. 1602f.; Mo. 21.3602
4) BO CE, 2016, p. 501 ss.; BO CN, 2016, p. 1120; Rapport délégation AP-OTAN du 31.12.2015
5) AB SR, 2022, S. 523 f.; Kommissionsbericht WAK-SR vom 9.5.22; Medienmitteilung WAK-SR vom 10.5.22
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